
 
 

Förderausschuss 

Hessisches Schulgesetz § 54 Beschulung bei Anspruch auf sonderpädagogische Förderung 

(1) Alle schulpflichtigen Kinder werden in die allgemeine Schule aufgenommen. Bei Anspruch 

auf sonderpädagogische Förderung kann bei der Anmeldung nach §58 Abs.1 Satz 2 durch die 

Eltern die unmittelbare Aufnahme in der Förderschule beantragt werden. Wenn zum 

Zeitpunkt der Anmeldung unter Berücksichtigung des bisherigen Bildungsverlaufs des Kindes 

Anspruch auf sonderpädagogische Förderung bestehen kann und keine unmittelbare 

Aufnahme in die Förderschule beantragt wurde, entscheidet im Rahmen der Abs.2 bis 4 die 

Schulleiterin oder der Schulleiter nach Anhörung der Eltern und im Benehmen mit der 

Schulaufsichtsbehörde über Art, Umfang und Organisation der sonderpädagogischen 

Förderung. Auf Antrag der Eltern ist das Verfahren nach Abs.2 bis 4 unmittelbar nach der 

Anmeldung durchzuführen. 

(2) Kommt ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung bei einer Schülerin oder einem 

Schüler in Betracht und reichen allgemeine Maßnahmen der Prävention und der Förderung 

nicht aus oder sind solche nicht möglich, wird unverzüglich ein Förderausschuss nach Abs.3 

einberufen. Auf der Grundlage von dessen Empfehlung entscheidet die Schulleiterin oder 

der Schulleiter der allgemeinen Schule nach Anhörung der Eltern im Benehmen mit der 

Schulaufsichtsbehörde über Art, Umfang und Organisation der sonderpädagogischen 

Förderung. Der Empfehlung sind eine Stellungnahme des sonderpädagogischen Beratungs-

und Förderzentrums und, wenn erforderlich, ein schulärztliches sowie in Zweifelsfällen ein 

schulpsychologisches Gutachten zugrunde zu legen. Vor der Entscheidung ist die Empfehlung 

durch die Schulaufsichtsbehörde zu genehmigen. Bestehen gegen die Empfehlung erhebliche 

Bedenken, kann die Schulaufsichtsbehörde die Empfehlung zur erneuten Beratung 

zurückverweisen oder erforderlichenfalls selbst entscheiden. Kann sich der Förderausschuss 

nicht auf eine Empfehlung einigen, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde im Benehmen mit 

der Schulleiterin oder dem Schulleiter auf der Grundlage der Stellungnahme und des 

gegebenenfalls eingeholten Gutachtens nach Satz 3 nach Anhörung der Eltern. 

(3) An der allgemeinen Schule wird im Rahmen der Entscheidung nach Abs.2 über Art, 

Umfang und Organisation der sonderpädagogischen Förderung ein Förderausschuss 

eingerichtet. Ihm gehören jeweils an: 

1. Die Schulleiterin oder der Schulleiter,  

2.  eine Lehrkraft der allgemeinen Schule, die das Kind unterrichtet, 

3. 3. eine Lehrkraft des sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentrums oder der 

zuständigen Förderschule als Vorsitzende oder Vorsitzender im Auftrag der 

Schulaufsichtsbehörde, 

4. 4. die Eltern des Kindes,  



 
 

5. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulträgers, wenn der Unterricht in der 

allgemeinen Schule besondere räumliche und sächliche Leistungen erfordert, 

6. 6. mit beratender Stimme 

a) in der Primarstufe die Leiterin oder der Leiter des freiwilligen Vorlaufkurses oder des 

schulischen Sprachkurses nach §58 Abs. 5, wenn das Kind daran teilgenommen hat oder 

teilnimmt, 

b) eine Lehrkraft für den herkunftssprachlichen Unterricht, wenn das Kind daran teilnimmt, 

c) in der Primarstufe eine Vertreterin oder ein Vertreter aus dem Bereich der Frühförderung 

oder des Kindergartens, wenn das Kind eine Einrichtung dieser Art besucht hat. 

 

Der Förderausschuss hat die Aufgabe, eine Empfehlung über Art, Umfang und Organisation 

der sonderpädagogischen Förderung zu erstellen, Vorschläge für den individuellen 

Förderplan nach §49 Abs.4 zu erarbeiten und den schulischen Bildungsweg in der 

allgemeinen Schule zu begleiten. 

 

(4) Kann an der zuständigen allgemeinen Schule die notwendige sonderpädagogische 

Förderung nicht oder nicht ausreichend erfolgen, bestimmt die Schulaufsichtsbehörde auf 

der Grundlage der Empfehlung des Förderausschusses nach Anhörung der Eltern im 

Einvernehmen mit dem Schulträger im Rahmen der Festlegung des inklusiven 

Schulbündnisses nach §52 Abs.2 Satz 1, an welcher allgemeinen Schule oder Förderschule 

die Beschulung erfolgt. 

 

(5) Kann sich der Förderausschuss nicht auf eine Empfehlung einigen, entscheidet die 

Schulaufsichtsbehörde im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter auf der 

Grundlage der Stellungnahme sowie der gegebenenfalls eingeholten Gutachten nach Abs.2 

Satz 3, des betreffenden Förderschwerpunkts sowie der Festlegung des inklusiven 

Schulbündnisses nach §52 Abs.2 Satz 1. Der Widerspruch und die Anfechtungsklage gegen 

eine Entscheidung nach Satz 1 und Abs.4 haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

(6) Die Schulaufsichtsbehörde entscheidet im Rahmen der personellen Voraussetzungen 

über die Gewährung von Sonderunterricht, wenn Schülerinnen oder Schüler auf Dauer oder 

für eine längere Zeit zum Besuch einer Schule nicht fähig sind oder auch in einer 

Förderschule nicht gefördert werden können. 

 

(7) Bei Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung trifft die 

Schulaufsichtsbehörde die Entscheidung über eine ergänzende, schülerbezogene personelle 

Zuweisung im Rahmen des zur Verfügung stehenden Stellenkontingents auf der Grundlage 

der Empfehlung des Förderausschusses. 

 

 



 
 

VOSB § 8 Begründung eines Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung 

 

Ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung kommt nach §§ 49 Abs.2 und 54 Abs.2 des 

Schulgesetzes in Betracht, wenn aufgrund der umfassenden und lang andauernden 

Beeinträchtigung des Kindes oder Jugendlichen davon auszugehen ist, dass ohne die 

Erfüllung dieses Anspruchs die Schulleistungen in dem besuchten Bildungsgang oder das 

Arbeits- und Sozialverhalten erheblich gefährdet sind und Maßnahmen der 

sonderpädagogischen Beratung und Förderung nach §§ 3 und 4 nicht ausreichen. Mangelnde 

Kenntnisse der deutschen Sprache oder Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und 

Rechtschreiben oder Schwierigkeiten beim Rechnen begründen für sich genommen keinen 

Anspruch auf sonderpädagogische Förderung. 

 

VOSB § 9 Entscheidung über den Anspruch auf sonderpädagogische Förderung 

 

(1) Wenn ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in Betracht kommt oder bereits 

besteht und keine unmittelbare Aufnahme an einer Förderschule nach §17 erfolgt, richtet 

die Schulleiterin oder der Schulleiter der allgemeinen Schule einen Förderausschuss nach 

§10 ein. Sie oder er holt beim zuständigen regionalen Beratungs- und Förderzentrum oder 

im Fall des §25 Abs. 6 über dieses bei einem überregionalen Beratungs- und Förderzentrum 

oder einer fachlich zuständigen Förderschule eine förderdiagnostische Stellungnahme ein. 

Zusätzlich kann sie oder er ein schulärztliches Gutachten, in Zweifelsfällen ein 

schulpsychologisches Gutachten, in den Fällen des §54 Abs.7 des Schulgesetzes eine 

Stellungnahme der Schulaufsichtsbehörde einholen. 

 

(2) In der förderdiagnostischen Stellungnahme einer Förderschullehrkraft sind vorhandene 

Gutachten, Berichte, Zeugnisse, individuelle Förderpläne oder Hilfepläne sowie die 

Ergebnisse von Beobachtungen, Gesprächen und diagnostischen Verfahren, welche den 

Förderprozess der Schülerin oder des Schülers über einen längeren Zeitraum 

dokumentieren, zusammenzufassen. Auf der Grundlage der Darstellung bisheriger 

schulischer und außerschulischer Fördermaßnahmen nach den §§ 2 bis 4 oder vorschulischer 

Förderung und nach Anhörung der Eltern wird ein Vorschlag zur Empfehlung über Art, 

Umfang und Organisation der weiteren Förderung durch die Förderschullehrkraft formuliert. 

Der Vorschlag beinhaltet gegebenenfalls auch die Empfehlung eines Förderschwerpunktes 

zur Festlegung eines Bildungsgangs. Das Beratungs- und Förderzentrum leitet die 

Stellungnahme vor der Sitzung des Förderausschusses an die allgemeine Schule und an die 

Eltern weiter. Im Fall des §25 Abs.6 leitet die Schulleiterin oder der Schulleiter der 

beauftragten Schule die förderdiagnostische Stellungnahme dem regionalen Beratungs- und 

Förderzentrum zu. Dieses prüft die Stellungnahme und leitet sie vor der Sitzung des 

Förderausschusses an die allgemeine Schule und die Eltern weiter. 

 



 
 

(3) Die Empfehlung des Förderausschusses wird der Schulaufsichtsbehörde durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden nach §54 Abs.2 Satz 4 des Schulgesetzes unverzüglich zur 

Genehmigung vorgelegt. Wenn die Schulaufsichtsbehörde innerhalb von zwei Wochen der 

Empfehlung nicht schriftlich widerspricht, gilt die Genehmigung als erteilt. Widerspricht die 

Schulaufsichtsbehörde der Empfehlung, kann es die Empfehlung zur erneuten Beratung nach 

§54 Abs.2 Satz 5 zurückverweisen oder erforderlichenfalls selbst entscheiden. Die 

Schulaufsichtsbehörde muss der Empfehlung insbesondere dann widersprechen, wenn die 

Voraussetzungen des §8 nicht erfüllt sind, die Empfehlung unter Verletzung von 

Verfahrensvorschriften entstanden ist, ein falscher Sachverhalt zugrunde gelegt wurde, 

sachfremde Erwägungen Grundlage der Empfehlung sind oder keine Klarheit über die für 

eine inklusive Beschulung notwendigen personellen Möglichkeiten nach §13 oder die 

räumlichen oder sächlichen Voraussetzungen nach §14 besteht. Die Zurückverweisung kann 

auch mit der Maßgabe erfolgen, ein durch die Schulaufsichtsbehörde beauftragtes 

schulpsychologisches Gutachten zu berücksichtigen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 

entscheidet auf der Grundlage der Empfehlung über Art, Umfang und Organisation der 

sonderpädagogischen Förderung.  

 

(4) Im Rahmen der Entscheidung über Art, Umfang und Organisation der 

sonderpädagogischen Förderung nach §54 Abs.2 des Schulgesetzes kann die Schulleiterin 

oder der Schulleiter festlegen, dass ein im Verlauf des Schuljahres festgestellter Anspruch 

auf sonderpädagogische Förderung erst zum folgenden Schuljahr berücksichtigt werden 

kann. 

 

(5) Kann sich der Förderausschuss nach §54 Abs.2 des Schulgesetzes auf keine Empfehlung 

einigen, hat die oder der Vorsitzende die Unterlagen unverzüglich der Schulaufsichtsbehörde 

vorzulegen. Dieses entscheidet im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter der 

allgemeinen Schule nach Anhörung der Eltern auf der Grundlage der förderdiagnostischen 

Stellungnahme des sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentrums und des 

gegebenenfalls eingeholten schulärztlichen oder schulpsychologischen Gutachtens. Die 

Unterlagen sind auch dann unverzüglich der Schulaufsichtsbehörde zuzuleiten, wenn an der 

zuständigen allgemeinen Schule die notwendige sonderpädagogische Förderung nicht oder 

nicht ausreichend erfolgen kann, weil die räumlichen und personellen Möglichkeiten oder 

die erforderlichen apparativen Hilfsmittel oder die besonderen Lehr- und Lernmittel nicht 

zur Verfügung gestellt werden können (§54 Abs.4 des Schulgesetzes). 

 

(6) Trifft die Schulaufsichtsbehörde eine Entscheidung nach §54 Abs.5 des Schulgesetzes, so 

ist in Zweifelsfällen ein förderdiagnostisches Gutachten durch das Beratungs- und 

Förderzentrum nach §28 zu erstellen. 

 



 
 

(7) Entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter, dass ein Anspruch auf 

sonderpädagogische Förderung nicht besteht, trifft sie oder er die Entscheidung über die 

weitere Förderung nach §§ 1 bis 3. 

 

(8) Kann der Anspruch auf sonderpädagogische Förderung einer Schülerin oder eines 

Schülers nur außerhalb des Bezirks des örtlich zuständigen Staatlichen Schulamtes erfüllt 

werden, so erfolgt die Entscheidung des Staatlichen Schulamtes nach § 54 Abs. 4 des 

Schulgesetzes im Benehmen mit dem für die aufnehmende Schule zuständigen Staatlichen 

Schulamt. 

(9) Die Entscheidungen der Schulleiterin oder des Schulleiters sowie der 

Schulaufsichtsbehörde über Art, Umfang und Organisation der sonderpädagogischen 

Förderung oder die Zuweisung zu einer allgemeinen Schule oder Förderschule nach §§ 54 

Abs.2, 4 und 5 des Schulgesetzes sind zu begründen und den Eltern schriftlich mitzuteilen. 

Die Begründung der Entscheidung über Art, Umfang und Organisation der 

sonderpädagogischen Förderung muss auch die Gründe enthalten, die die Annahme eines 

Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung rechtfertigen. 

 

(10) Eine Schülerin oder ein Schüler kann probeweise für einen Zeitraum von bis zu sechs 

Monaten den Unterricht an einer allgemeinen Schule oder an einer Förderschule besuchen. 

Hierüber entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter der besuchten Schule in 

Abstimmung mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter der in Frage kommenden Schule 

nach Zustimmung der Eltern. 

 

VOSB § 10 Einberufung und Beschlussfähigkeit des Förderausschusses 

 

(1) Der Förderausschuss (§54 Abs.3 des Schulgesetzes) wird in Abstimmung mit der oder 

dem Vorsitzenden durch die Schulleiterin oder den Schulleiter einberufen. 

 

(2) Der Förderausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend ist. Die Mitglieder des Förderausschusses haben jeweils eine Stimme. 

Die Eltern verfügen gemeinsam über eine Stimme. Die Hinzuziehung eines Beistandes durch 

die Eltern ist zulässig. Eine Empfehlung im Sinne des §54 Abs.2 des Schulgesetzes setzt 

Einstimmigkeit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder voraus. Die Empfehlung und 

das Abstimmungsverhalten sind aktenkundig zu machen. 

 

VOSB § 11 Überprüfung des Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung 

 

(1) Die Klassenkonferenz veranlasst die Überprüfung des Anspruchs auf sonderpädagogische 

Förderung im Rahmen der Umsetzung und Fortschreibung des individuellen Förderplans 

spätestens nach Ablauf von jeweils zwei Jahren. 



 
 

 

(2) Wird im Rahmen der Umsetzung und Fortschreibung des individuellen Förderplans an der 

allgemeinen Schule erkennbar, dass ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung nicht 

mehr bestehen oder ein anderer Anspruch auf sonderpädagogische Förderung vorliegen 

könnte, beruft die Schulleiterin oder der Schulleiter den Förderausschuss nach §54 Abs.3 des 

Schulgesetzes ein und entscheidet im Benehmen mit der Schulaufsichtsbehörde und nach 

Anhörung der Eltern oder gegebenenfalls der volljährigen Schülerin oder des volljährigen 

Schülers erneut über den Anspruch auf sonderpädagogische Förderung. Zeigt sich im 

Rahmen dieses Überprüfungsverfahrens, dass der bestehende oder der andere Anspruch auf 

sonderpädagogische Förderung an der besuchten Schule nicht erfüllt werden kann, so leitet 

die oder der Vorsitzende des Förderausschusses die Unterlagen unverzüglich an die 

Schulaufsichtsbehörde weiter, das nach §54 Abs.4 des Schulgesetzes entscheidet. 

 

(3) Wird im Rahmen der Umsetzung und Fortschreibung des individuellen Förderplans an 

einer Förderschule erkennbar, dass ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung nicht 

mehr bestehen oder ein anderer Anspruch auf sonderpädagogische Förderung vorliegen 

könnte, entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der Grundlage der Empfehlung 

der Klassenkonferenz im Benehmen mit der Schulaufsichtsbehörde und nach Anhörung der 

Eltern oder gegebenenfalls der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers erneut 

über den Anspruch auf sonderpädagogische Förderung. 

 

(4) §9 Abs.7 gilt entsprechend. 

 

 

VOSB § 17 Aufnahme in eine Förderschule 

 

(1) Stellen die Eltern, die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler den Antrag auf 

Aufnahme in eine Förderschule, so leitet die Schulleiterin oder der Schulleiter der 

allgemeinen Schule den Antrag und die den Antrag begründenden Unterlagen an die 

gewünschte Förderschule weiter. Der Antrag ist grundsätzlich bis zum 15. Dezember des 

Vorjahres zu stellen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter der Förderschule entscheidet über 

die Aufnahme sowie über Art, Umfang und Organisation der sonderpädagogischen 

Förderung auf der Grundlage einer förderdiagnostischen Stellungnahme nach §9 Abs.2. 

 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter der gewünschten Förderschule lehnt die Aufnahme 

ab, wenn die Art des Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung nicht dem 

Förderschwerpunkt oder den Förderschwerpunkten der gewünschten Förderschule 

entspricht. Dies ist den Eltern, der volljährigen Schülerin oder dem volljährigen Schüler unter 

Angabe der Gründe durch die Schulleiterin oder den Schulleiter der Förderschule schriftlich 



 
 

mitzuteilen. Sie sind über andere geeignete Förderschulen zu beraten. §70 Abs.2 des 

Schulgesetzes bleibt unberührt. 

 

(3) Beantragen die Eltern, die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler aufgrund der 

Beratung der Förderschule die Aufnahme in eine andere Förderschule, wird der Antrag an 

diese Schule weitergeleitet. 

 


